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Aintliches.
3. Nr. K. A. 1641. Marienberg, den 7. März 1914.
An die Herren Bürgermeister der Landgemeinden

des Kreises.

Terminkalender.
Samstag, den 14. d. Mts ., letzter Termin zur Er¬

ledigung meiner Verfügung vom 6. Januar 1914 -
3 . Nr. K. A. 69, Kreisblatt Nr. 5 - betr. Einreichung
der Voranschläge für das Jahr 1914/15.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Thon.

Wiesbaden, den 27. Februar 1914.
Auf Anordnung des Herrn Ober-Präsidenten in

Lasset mache ich in Verfolg meiner Verfügung vom
2t . September 1910, Pr . I . 11. 0 . 3714, ergebenst
darauf aufmerksam, datz auch die auf Nachbarorte sich
erstreckenden kleinen Ausspielungen mit einem Gesamt¬
preis der Lose bis zu 100 Mk. von den Ortspolizcst
behörden genehmigt werden können, sofern diese sich der
Zustimmung der beteiligten Ortspolizeibehörden ver¬
sichern.

Der Regierungspräsident.
3 . V.: v. Gizycki

I .-Nr. L. 553. Marienberg, den 5 März 1914.
Wird den Ortspolizeibehörden des Kreises mit

Beziehung auf meine Verfügung vom 3. Oktober 1910,
3 . Nr. L. 6633, Kreisblatt Nr. 80, zur Nachachtung
mitgeteilt.

Ter Königliche Landrat.
Thon.

3 . Nr. L. 456. Marienberg, den 5. März 1914.
An die Ortspolizeibehörden des Kreises.

Die in meiner Verfügung vom 24. 9. 1913, 3 .-Nr.
B . 6431, (Kreisblatt Nr 77) enthaltenen Anordnungen,
betreffend die Verhütung der Einschleppung der Cholera
aus Ungarn, werden hiermit aufgehoben, da Ungarn
gegenwärtig cholerafrei ist.

Der Königliche Landrat.
Thon.

3 . Nr. K. A. 1356.
Marienberg, den 3. März 1914.

Wie mir die Kartenvertriebsstelleder Königlichen
Landesaufnahme zu Koblenz mitteilt, haben sich in letzter
Zeit verschiedene Personen mit dem Wunsche auf Her¬
stellung von Vergrötzerungen der Metztischblätter für
Wirtschasts- und 3agdzwecke pp. an die kartographische
Abteilung gewandt bezw. die Erlaubnis nachgesucht,
solche Karten durch die Privatindustrie Herstellen zu lassen.

3ch mache infolgedessen darauf aufmerksam, datz
jeder Bedarf an derartigen Karten unmittelbar an die
kartographischeAbteilung in Berlin UW. 40, Moltke-
stratze4, zu richten ist und bei dieser jederzeit zur Aus¬
führung kommen kann. Die Karten werden dort stets
auf Grund des neuesten Materials hergestellt.

Die Bestimmungen über die Herstellung photogra¬
phischer Dergrötzerungen sind unten abgedruckt.

Bestimmungen
betr bic Herstellung photographischer Vergrößerungen der
Gencralftahslarten1:25000 und 1:100 000 durch die
Kartographische Abteilung der Königlich Preußischen

Landesaufnahme.
1. Anträge auf Vergrötzerungenvon ganzen Karten¬
blättern oder Teilen derselben sind unter genauer An¬
gabe des Gebietsteiles und des gewünschten Matzstabes
unmittelbar an die Kartographische Abteilung Berlin
UW. 40, Moltkestratze Nr. 7, zu richten.

2. Die Vergrötzerungenkönnen auf jeden belie¬
bigen Matzstab gebracht werden. Hierbei sind jedoch
geringe Abweichungen von den richtigen Matzen wegen
der beim photographischen Prozetz gebräuchlichen nassen
Verfahren unvermeidlich.

3.  Die Preise für die Vergrötzerungen stellen sich
wie folgt:

a.  Photographische Drucke:
1 photographischer Druck ä 100 qcm Plattengrötze

der Vergrößerung— 0,50 bis 0,75 Mk. Mindestpreis
1,50 Mk.

Für jeden weitereren photographischen Druck ä
100 qcm — 0,10 Mk ., nicht unter 0,30 Mk.

b. Photographische Drucke:
(Empfiehlt sich bei Auflagen von 10 Drucke an aufwärts)

1 photographischer Druck ä 100 qcm Plattengrötze
der Vergrößerung = 0,75 - 1,00 Mk. Mindestpreis
6,00 Mk.

Bei mehreren Drucken werden die verhältnismäßig
geringen Mehrkosten für Papier und Druck hinzugerechnet.

4. Die größten bei der Kartographischen Abteilung
zur')Verwendung kommenden photographischen Platten
haben eine Vildfläche von 58x68 ein. Größere Aus¬
dehnungen erfordern die Herstellung von mehreren Teil¬
blättern, die auf Wunsch gegen Erstattung der Mehr¬
kosten mittelst Iusammendruck oder durch Iusammen-
kleben zu einem größeren Format vereinigt werden
können.

5. Die Platten können für Nachbestellungen auf
besonderen Wunsch, jedoch nur aus beschränkte Zeit
aufbewahrt werden.

6. Die Abgabe der photographischen Platten , so¬
wie ein etwaiger Nachdruck der gelieferten Vergröße¬
rungen und Weiterverkauf ist unstatthaft. (Urheber¬
rechtsgesetz vom 19. 3uni 1901).

1914.

7. Die Lieferung erfolgt in der Regel 3—4 Wochen
nach Eingang der Bestellung.

Der Königliche Landrat.
Thon. _

3 . Nr. L. 414.
Marienberg, den 5. März 1914.

Der zum Haubergsrechner der Haubergsgenossen¬
schaft Limbach gewählte Joses Kind von Limbach ist
von mir bestätigt und verpflichtet worden.

Der Königliche Landrat.
Thon.

3 . Nr. L. 477.
Marienberg, den 27. Februar 1914.

ssolizei -verordnung,
betreffend die Vertilgung des HnflattigS.

Auf Grund der Bestimmungen des § 142 des Ge¬
setzes über die allgemeine Landeverwaltung vom 30.
3uli 1883 (G.-S. S . 195 ff.) sowie des 8 6 der Aller¬
höchsten Verordnung über die Polizei-Verwaltung in
den neuerworbenen Landesteilen vom 20. September
1867 (G.-S . S. 1529) wird mit Zustimmung des Kreis¬
ausschusses für den Oberwesterwaldkreisfolgende Poli¬
zeiverordnung erlassen:

8 L
Die Eigentümer, Nutznießer oder Pächter von

Feldern, Wiesen und Weidengrundstücken, Oedländereien
und Wegeböschungen, sowie die Anlieger an Flutzläufen
sind verpflichtet, beide Arten des Huflattigs auf den
vorbezeichneten Grundstücken, Usern und den im Flutz-
laufe befindlichen Kiesbänken mit den Blütenstengein
vor der Samenreife abzuschneiden und durch Verbrennen
zu vernichten.

Der Zeitpunkt, bis zu welchem diese Unkräuter
abgeschuitten sein müssen, wird alljährlich von dem
Londrat bestimmt und durch das Kreisblatt bekannt
gemacht.

8 2.
Zuwiderhandlungengegen die vorstehenden Para¬

graphen werden nach 8 34 des Feld- und Forstpolizei¬
gesetzes vom 1. April 1880 bestraft.

^ 3-
Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer

Veröffentllichung in Kraft.
Marienberg, den 16. Mai 1907.

Der Königliche Landrat.
b. Lucke.

3. Nr. L. 477.
Marienberg, den 27. Februar 1914.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Mit Bezugnahme aus vorstehende Polizeiverord¬

nung weise ich Sie an, die Vorschriften derselben in

Wach schweren Stürmen.
Roman vonM. Weidenau. S

„Retten Sie ihn, Herr Doktor!" bat sie innig, mit
flehendem Blick.

Stumm erwiderte er ihren Händedruck und sah, als
langjähriger Arzt und Hausfreund vollständig in die Fa¬
milienverhältnisse eingeweiht, der langsam dieStiegehin-
anfschreiteuden, schlanken Gestalt mit lebhaftem Bedauern
und Kopfschütteln nach.

Indessen ging Herr Pergen in seinem zur Bibliothek
eingerichteten Arbeitsgemache aufund ab.

Wenn man diesen mehr kleinen und schmächtig ge¬
bauten Mann mit den sanften Zügen und gütigen Augen
sah, würde man in ihm wohl kaum jene kommerzielle
Größe vermutet haben, als die er, da er noch Inhaber
der weltberühmten Firma „Erwin Pergen" war, in der
Tat gegolten hatte. Erst seit einem Jahre hatte er sich
teils aus Gesundheitsrücksichten, teils aus Liebe zur Ruhe
und einem mehr stillen Leben, ins Privatleben zurück-
gezogen, sehr zurUnzufriedenheit seiner glänzende Gesellig¬
keit liebenden Gemahlin. Aber so nachgiebig er auch sonst
ihr gegenüber sich zeigte, in diesem Punkt hatte er fest
auf seinen! Entschluß beharrt und so war man denn in
diese reizend gelegene, mit dem höchsten Komfort aus¬
gestattete Billa übergesiedelt, wo man, wenn auch in be¬
schränkterem Maße, die in der Residenzstadt geübte Gast¬
freundschaft forlsetzte.

Herrn Pergens Gedanken beschäftigten sich zur Stunde
naturgemäß mit dem — wie er sich mit gutein Gewissen
sagen konnte — nicht durch seine Schuld herbeigeführ-
ten Unfall. Er erinnerte sich klar und bestimmt, daß sein
übrigens in jeder Beziehung verläßlicher Chauffeur von
Zeit zu Zeit Warnungssignale hatte ertönen lassen, und
da auch das Tempo der stuhrt ein gemäßigtes gewesen
war, erschien es ihm geradezu unbegreiflich, wie das Un¬
glück hatte passieren können.

Herr Pergen nahm vor seinem Schreibtisch Platz und
sann weiter nach. Obwohl er diesen jungen Ingenieur
nicht genauer kannte, so ivar er ihm nicht gerade un¬
sympathisch, ohne daß er jedoch die mindeste Ahnung von
der zwischen dieseiit und seiner Tochter bestehenden Liebe
gehabt hätte. Da er — allerdings nur durch Zufall —
wußte, daß Meinhard arm und ohne Familie war, so
hatte er Mitleid mit ihm und beschloß in seiner Herzens¬
güte und Menschenfreundlichkeit, den in.seinem Fache als
außerordentlich geschickt und strebsam geltenden jungen
Techniker nach dessen Genesung tunlichst den Weg zu bes¬
serem Fortkommen zu ebnen.

Leises Klopfen störte Pergen in seinen Gedanken und
auf ein freundliches„Herein" überschritt Marianne die
Schwelle, langsam dem Vater sich nähernd, der ihr liebe¬
voll zulächelte und ihr den Fantenil neben dem Schreib¬
tisch zurechtschob.

„Arme Kleine! Du bist noch immer so blaß! Aber,
dem Himmel sei Dank, daß es nicht schlimmer ausftel!
Ich kann nur nicht begreifen, ivie der Meinhard, der doch
sonst nicht mit geschlossenen Augen einhergeht, heute so
unachtsam sein konnte. Aber weine nicht, Kind! Er wird
ja nicht sterben— und ich Hab' ja keine Schuld daran."

Plötzlich glitt Marianne, zum Staunen Herrn Per¬
gens, zu dessen Füßen auf die Knie nieder.

„Papa, mein lieber, einziger Papa,wenn Du nur wüß¬
test—"

„Was soll ich denn wissen, Kind? Rede doch! Was
ist's denn?" fragte Herr Pergen unruhig, doch vollständig
ahnungslos über die eigentliche Ursache des Schmerzes
und der Tränen der Tochter.

„Papa, lieber Papa, ich liebe Otto Meinhard," flü¬
sterte sie, jetzt den Vater eng uinschlingend, mit zittern¬
der Stimme.

„Aber, das ist doch nicht möglich," kain es fast naiv
von Herrn Pergens Lippen, der, die Kniende ein wenig
zurückschiebend, sie groß anstarrte. „Ihr sähet Euch ja
kaum, da er ein seltener Gast in unserem Hause ivar.

Aber so weine doch nur nichtso herzbrechend, erzähle mir
lieber alles!"

Und so sprach denn Marianne sich alles Leid dem
gütigen Vater gegenüber von der Seele herunter, von
Ottos Besuch in der Villa heute abend und von der Mut¬
ter schroffer Abweisung.

„Ich kann mir's sehr wohl erklären, daß Otto, in
seiner großen natürlichen Erregung wie toll dahinstür-
mend, weder sah noch hörte und das Herankommen Dei¬
nes Autos nicht bemerkte," schloß Marianne, den Kopf
an die Brust des jetzt freilich sehr ernst, ja beinahe un¬
mutig schauenden Vaters lehnend.

„Mein liebes Kind, Mama hat ja in einer Beziehung
nicht so unrecht," sagte er nach einer Panse langsam und
bedächtig, „dann kennen wir doch auch Meinhard nicht
genug, um ihn —"

„Du solltest ihn also näher kennenlernen,Papa ! Und
nicht wahr, Du wirst mich nie in eine Ehe mit einem
ungeliebten Mann hineindrängen, auch mit Manra spre¬
chen—"

„Sei vernünftig, Kind!" entgegnete sehr entschieden
Herr Pergen. „Heute kann ich noch gar nichts sagen. Vor
allem muß man Meinhards Genesung abwarten. Fasse
Dich also, Kind, und sei ruhiger! Da es sich um Dein
ganzes Lebensglück handelt, darf man nicht vorschnell
entscheiden."

„Nur eins sollst Du mir versprechen, Papa — willst
Du ?"

„Und das wäre?"
„Daß man mich —" sie kam nicht zu Ende, denn

die Tür wurde heftig aufgestoßen und Frau Pergen
rauschte herein.

„Ach, nun ja, ich dachte es mir wohl, daß ich Dich
hier antreffen würde," ivandte sie sich zornig an Ma¬
rianne; „ich hoffe, daß Papa Dich nicht angehört hat."

„Wir umlleii jetzt nicht eingehender darüber reden,
meine liebe Emmy, sondern alles Weitere der Zukunft
überlassen." 203,111



ortsüblicher Art zur Kenntnis der Ortseingesessenen zu
bringen.

Gleichzeitig bestimme ich auf Grund des § 1 der
erwähnten Vorschriften, daß für dieses Jahr die Be¬
seitigung des Huflattigs bis zum I . Juni d. Js . zu er¬
folgen hat.

Ich werde mich selbst davon überzeugen, das;
meine Anordnung durchgeführt ist. Der erwähnte Ter¬
min ist gleichfalls ortsüblich bekannt zu machen.

Der Königliche Landrat.
Thon.

I. Nr. L. 2326.
An die Ortspolizeibehörden des Kreises.

Angesichts der im Frühjahr zu erwartenden Trocken¬
heit mache ich auf die Gefahr der Entstehung von
Waldbränden aufmerksam und veröffentliche nachstehend
wiederholt die den Schuh des Waldes vor Bränden
bezweckenden Strafbestimmungen und ersuche die Herren
Bürgermeister, bei Waldbränden sofort den Forstschutz¬
beamten und den zuständigen Gendarmerie-Wachtmeister
durch besonderen Boten zu benachrichtigen, sowie die
Feldhüter und Polizeidiener strengstens anzuweisen, aus
das Anzünden von Feuern in feuergefährlicher Nähe
des Waldes ihr besonderes Augenmerk zu richten, un-
nachsichtlich Zuwiderhandlungenzur Anzeige zu bringen,
und die Feldhüter insbesondere auch darüber auszu¬
klären, datz ein auf 100 Schritte und mehr vom Walde
entferntes Feuer durch Fortlausen an Rainen und
Hecken dem Walde gefährlich werden kann. Selbst
wenn eine solche Verbindung durch Gras oder Hecken
fehlt, kann durch Ueberwehen von Funken auf weitere
Entfernung ein Feuer von dem Felde aus sich in den
Wald verbreiten.

Ganz besonders verweise ich aus die ebenfalls ab¬
gedruckte Polizeiverordnung vom 9. Juni 1883, das
Alleinkassen von Kindern unter 10 Jahren betreffend,
sowie auf den § 5 des Feld- und Forstpolizeigesetzes
vom 1. April 1880, wonach die Eltern, Vormünder
usw. unter gewissen Umständen für die Geldstrafe, den
Wertersatz und die Kosten, zu denen Personen verur¬
teilt werden, welche unter ihrer Gewalt, Aufsicht oder
in ihrem Dienste stehen, für haftbar erklärt werden
können, und auf die Regierungs-Polizeiverordnung vom
26. April 1910, betr. das Abbrennen von Grasflächen,
Rainen und Hecken hin, und veranlasse die Polizeibe¬
hörden, ihr Augenmerk namentlich auf die genügende
Beaufsichtigung der Kinder zu richten.

Marienberg, den 30. März 1913.
Der Königliche Landrat.

Z 308 des Reichs-Str .-Gesehbuchs.
Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthaus bis zu

zehn Jahren bestraft, wer vorsätzlich Gebäude, Schiffe,
Hütten, Bergwerke, Magazine, Warenvorräte, welche
auf dazu bestimmten öffentlichen Plätzen lagern, Vor¬
räte von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, oder von
Bau- oder Brennmaterialien, Früchte auf dem Felde,
Waldungen oder Torfmoore in Brand setzt, wenn diese
Gegenstände entweder fremdes Eigentum sind, oder
zwar dem Brandstifter eigentümlich gehören, jedoch
ihrer Beschaffenheit und Lage nach geeignet sind, das
Feuer einer der im § 306 Nr. 1 bis 3 bezeichneten
Räumlichkeiten oder einem der vorstehend bezeichneten
fremden Gegenstände mitzuteilen.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Ge-
fäilgnisstrafe nicht unter 6 Monaten ein.

.8 368 Abs. 6 des Reichs.-Str .- Gesetzbuchs.
Mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft

bis zu vierzehn Tagen wird bestraft, wer an gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden oder in gefährlicher
Nähe von Gebäuden oder feuerfangenden Sachen Feuer
anzündet.

§ 22 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes.
Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft

wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des §
308 des Strafgesetzbuchs, eigene Torfmoore, Haidekraut
oder Bülten im Freien ohne vorgängige Anzeige bei
der Ortpolizeibehörde oder beim Ortsvorstande in Brand
setzt oder die bezüglich dieses Brennens polizeilich an¬
geordneten Dorsichtsmatzregeln autzer Acht läßt.

§ 44 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes.
Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder mit Haft bis

zu 14 Tagen wird bestraft, wer:
1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den Wald

betritt oder sich demselben in gefahrbringender
Weise nähert;

2. im Walde brennende oder glimmende Gegenstände
fallen lätzt, fortwirft oder unvorsichtig handhabt;

3. abgesehen von den Fällen des 8 360, Nr. 10 des
Strafgesetzbuches, im Walde, oder in gefährlicher
Nähe desselben im Freien ohne Erlaubnis des
Ortsvorstehers, in dessen Bezirk der Wald liegt,
in Königlichen Forsten ohne Erlaubnis des zustän¬
digen Forstbeamten Feuer anzündet oder das ge¬
statteter Matzen angezündete Feuer gehörig zu
beaufsichtigen oder auszulöschen unterlätzt:

4. abgesehen von den Fällen des 8 '368 Nr. 6 des
Strafgesetzbuchs bei Waldbränden, von der Poli¬
zeibehörde, dem Ortsoorsteher oder deren Stell¬
vertreter oder dem Forstbesitzer oder Forstbeamten
zur Hülfe aufgesordert, keine Folge leistet, obgleich
er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Nach¬
teile genügen konnte.

8 45 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes.
Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft

wird bestraft, wer im Walde oder in gefährlicher Nähe
desselben:

l . ohne Erlaubnis des Ortsvorstehers, in dessen Be¬
zirk der Wald liegt, in König!. Forsten ohne Er¬

laubnis des zuständigen Forstbeamten, Kohlenmeiler
errichtet;

2. Kohlenmeiler anzündet, ohne dem Ortsvorsteher
oder in König!. Forsten dem Forstbeamten Anzeige
gemacht zu haben;

3. brennende Kohlenmeiler zu beaufsichtigen unterlätzt;
4. aus Meilern Kohlen auszieht oder abfährt, ohne

dieselben gelöscht zu haben.
8 46 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes.

Mit Geldstrafe von 10 bis zu 150 Mark oder
mit Haft wird bestraft, wer den über das Brennen
einer Waldfläche, das Abbrennen von liegenden oder
zusammengebrachtenBodendecken und Sengen von
Rotthecken erlassenen polizeilichen Anordnungen zuwider¬
handelt.

8 2 der Regierungs-Polizei-Verordnung vom
4. März 1889.

Mit einer Geldstrafe bis zu 10 Mark , im Unver¬
mögensfalle mit verhältnismätziger Haft wird bestraft,
wer in der Zeit vom 15. März bis 1. Juni in einem
Walde autzerhalb der Fahrwege Zigarren oder aus
einer Pfeife ohne geschlossenem Deckel raucht.

ssolizei-verordnung.
Zur Verhütung von Unglücksfällen und Brand¬

stiftungen werden auf Grund des § 11 der Königlichen
Verordnung über die Polizei-Verwaltung in den neu
erworbenen Landesteilen vom 20. September 1867
(G.-S . S . 1529) für unseren Regierungsbezirkfolgende
Bestimmungen erlassen:

8 1.
Wer Kinder unter 10 Jahren oder andere der

Beaufsichtigung bedürftige Personen, deren Pflege oder
Beaufsichtigung ihm obliegt oder anvertraut ist, ohne
genügende Beaufsichtigunglätzt, wird mit Geldstrafe
bis zu 30 Mark oder entsprechender Haft bestraft,
wenn nicht nach § 368 I . 8 des Strafgesetzbuches oder
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen höhere Strafen
zu erkennen sind.

8 2.
Die Polizeiverordnung tritt mit ihrer Bekannt¬

machung in unserem Amtsblatt in Kraft.
Wiesbaden, den 9 Juni 1883.

Königliche Regierung, Abteilung des Innern,
gez. Mollier.

8 5 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes.
Für die Geldstrafe den Wertersatz§ 68) und die

Kosten, zu denen Personen verurteilt werden, welche
unter der Gewalt, der Aufsicht oder im Dienste eines
Anderen fftehen und zu dessen Hausgenossen gehören,
ist letzterer im Falle des Unvermögens des Verurteilten
für haftbar zu erklären und zwar unabhängig von der
etwaigen Strafe, zu welcher er selbst auf Grund dieses
Gesetzes oder des 8 361 Nr. 9 des Strafgesetzbuches
verurteilt wird. Wird festgestellt, datz die Tat nicht mit
seinem Wissen verübt ist, oder datz er sie nicht verhin¬
dern konnte, so wird die Haftbarkeit nicht ausgesprochen.

Hat der Täter noch nicht das 12. Lebensjahr vol¬
lendet, so wird derjenige, welcher in Gemätzheit der
vorstehenden Bestimmungen haftet, zur Zahlung der
Geldstrafe, des Wertersatzes und der Kosten als unmittel¬
bar haftbar verurteilt. Dasselbe gilt, wenn der Täter
zwar das 12. aber noch nicht das 18. Lebensjahr vol¬
lendet hatte und wegen Mangels der zur Erkenntnis
der Strafbarkeit seiner Tat erforderlichen Einsicht frei¬
zusprechen ist, oder wenn derselbe wegen eines seine
freie Willensbestimmung ausschlietzenden Zustandes
straffrei bleibt.

Gegen die in Gemätzheit der vorstehenden Be¬
stimmungen als haftbar Erklärten tritt an Stelle der
Geldstrafe eine Freiheitsstrafe nicht ein.

j)olizei-verordnung,
betr. das Abbrennen von Grasflächen, Rainen und

Hecken.
Auf Grund der 88 6, 12 und 13 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 (G.-S . S . 1529)
in Verbindung mit den 88 137 und 139 des Gesetzes
über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883
(G.-S. S. 195), und den Z8 32, 44, 46 des Feld- und
Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 (G.-S. S . 230)
wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den
Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden folgendes
verordnet.

8 1. Das Abbrennen von Grasflächen und Rainen
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Ortspolizeibe¬
hörde gestattet.

8 2. Das Abbrennen von Hecken, Haidekraut-
und Ginsterflächen ist in der Zeit vom 1. März bis
31. Juli jeden Jahres verboten, im übrigen Teil des
Jahres aber nur mit schriftlicher Genehmigung der
Ortspolizeibehörde gestattet.

3. Die nach 1 und 2 erforderte schriftliche Ge¬
nehmigung der Ortspolizeibehörde, in der erforderlichen
Falles Schutzmahregelnzur Verhütung des Ueber-
greifens des Feuers auf benachbarte Grundstücke, ins¬
besondere auf Forsten, sowie Vorschriften über die Be¬
nachrichtigung benachbarter Grundbesitzer anzugeben
sind, ist für jeden Einzelfall nachzusuchcn und für eine
durch Angabe des Anfangs- und Endtermins bestimmte
längstens 3 Wochen umfassende Zeit auszustellen.

4. Das Abbrennen darf nur unter genauer Be¬
achtung der in der polizeilichen Erlaubnis etwa gege¬
benen Vorschriften durch Personen im Alter von über
14 Jahren vorgenommen werden. Während des Ab¬
brennens müssen stets mindestens2 Personen im Alter
von über 14 Jahren anwesend sein, welche die schrift¬
liche polizeiliche Erlaubnis bei sich zu führen haben.

Auf Erfordern der zuständigen Polizei- oder Forstbe¬
amten ist diese Erlaubnis vorzuzeigen.

5. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften
unter 1—4 dieser Polizeiverordnung werden nach den
88 32, 44 oder 46 des Feld- und Forstpolizeigesetzes
vom 1. April 1880 (G -S . S. 230) bestraft.

6. Die der Haubergsordnung für den Dillkreis
und den Oberwesterwaldkreis vom 4. Juli 1887 (G.-S.
S . 289) unterliegenden Hauberge werden durch die Vor¬
schriften unter 1- 5 dieser Polizeiverordnung nicht be¬
rührt.

Wiesbaden, 26. April 1910.
Der Regierungspräsident,

gez. : vi . v Meister.
Wird veröffentlicht. Den Ortspolizeibehörden

empfehle ich, an besonders gefährlichen Tagen und
Orlen durch Exekutivbeamte oder besondere Feuer¬
wachen eine verstärkte Aufsicht ausüben zu lassen.

Mnrienberg, den 31. März 1913.
Der Königliche Landrat.

Marienbeig, den 7. März 1914.
An die Herren Bürgermeister des Kalasteramts-

bezirks Marienberg.
Um die Gebäude-Eigentümer nach Möglichkeit vor

den gesetzlichen Strafen zu schützen, welche durch Nicht¬
anmeldung von Veränderungen im Bestände der Ge¬
bäude (Neubauten, Substanzverbesserungen usw.) ent¬
stehen, werden sie ersucht, die Anmeldung aller derjenigen
baulichen Veränderungen zu veranlassen, welche in der
Zeit vom 1. Oktober 1913 bis zum 1 April 1914
nutzbar geworden sind, bezw. noch nutzbar werden und
somit weder in der am I. Oktober v. Js abgeschlossenen
Nachweisung der baulichen Veränderungen enthalten
waren, noch auch Gegenstand der diesjährigen Veran¬
lagung (Sitzung vom 10. Januar d. Js .) bildeten.

Königliches Kataster-Amt.
Heuer.

politisches.
Durazzo, 7. März. Die Landung des Wiedschen

Fürstenpaares vollzog sich heute nachmittag programm-
mätzig. Gegen 3 Uhr kamen die Schiffe in Sicht. Die
Aufregung der Menge, die hinter der Polizei und dem
Militär, die Ufer und die Dächer der Häuser dicht be¬
setzt hielt, stieg bis aufs äutzerste. Es war eine sicht¬
lich freudige Stimmung, in die sich natürlich bedeutende
Neugier mischte. Donnernd krachte der Salut dem
Fürsten entgegen, der auf der Kommandobrücke stand.
Gegen 4 Uhr fielen die Anker. - Ejsad Pascha und
die Mitglieder der Deputation begaben sich in Motor¬
booten nach dem Fürstenschiff„Taurus ". Bald darauf
ertönte wieder ein Salut, und das Boot mit dem
Fürstenpaar nahte sich dem Land. Von der alten
bl)zantinischen Stadtmauer, die von Eingeborenen dicht
besetzt war, wehten bunte Tücher. Der Fürst in seiner
neuen albanischen Uniform schritt die Front der Ehren¬
kompagnie ab, die sich dann zu einem wohlgelungenen
Parademarsch formierte. Neben deni Fürstenpaar hatten
die Kontrollkommission, Essad Pascha, die Minister und
die Deputation Aufstellung genommen, ebenso die Ver¬
treter der fremden Mächte. - Nach Beendigung der
Parade begab sich das Fürstenpaar mit Gefolge unter
grotzem Vortritt zu Futz nach dem nahen Palast. Am
Schlotzhof an der Treppe erfolgte die Begrützung und
Vorstellung der Hofchargen und der Würdenträger.
Kaum waren die Fürstlichkeiten im Schlosse angelangt,
als die Iubelrufe die Menge, die die Absperrung zu
durchbrechen versuchte, so stark wurden, datz das
Fürstenpaar auf dem Balkon erscheinen mutzte, von
wo aus Fürst Wilhelm in albanischer Sprache eine An¬
sprache hielt, die erneute Begeisterung auslöste. Wieder¬
holt mutzte das Fürstenpaar erscheinen und danken.

Durazzo, 9. März. Im Laufe des gestrigen Sonn¬
tags empfingen der Fürst und die Fürstin von Albanien
zahlreiche Abordnungen aus dem Innern des Landes
und Abordnungen zahlreicher ausländischer albanischer
Kolonien. In der Stadt herrschte festliche Stimmung.
Eine grotze Menschenmenge durchzog die Stratzen der
Stadt unter Absingung nationaler Lieder und Hochrufen
auf den Fürsten. Am Abend war die Stadt wieder
illuminiert. Wie aus Skutari gemeldet wird, trifft am
Dienstag eine aus 400 Mirditen und Malissoren be¬
stehende Huldigungsdeputationunter Führung des Erz¬
bischofs Sereggio in Durazzo ein.

- Der neue Herrscher von Albanien wird nicht
den Königstitel annehmen, sondern sich Wilhelm >.,
Fürst von Albanien (mit dem Prädikat Durchlaucht)
nennen.

Aus Mexiko City wird gemeldet: Die Rebellen
wurden nach einem heftigen Kampfe in der Nähe von
Torreon von den Regierungstruppen in die Flucht ge¬
schlagen. Sie lietzen 400 Tote auf dem Schlachtfelde.

Von Nah und Fern.
Macienberg, 18. März. Trotzdem bereits zum

drittenmale in diesem Jahre Hierselbst die kinemato-
graphischen Darstellungen zur Vorstellung gelangten,
war auch am Sonntag der Besuch wiederum ein zahl¬
reicher. Herr Dexheimer bot seinen Besuchern abermals
auf diesem Gebiete durchweg neue Sachen. Die beiden
Dramas „Nelly" (Aus dem Leben eines Künstlers) und
„Die Mutter" (Roman einer Halbweltdame) machten
auf die 'Besucher einen überwältigenden Eindruck. Die
Dramas gaben einen Einblick in das Grotzstadtleben so¬
wie das nach Autzen scheinbar glänzende Leben hoher Gesell-



schaftskreise . Ein entzückendes Bild bot die Darstellung
„Aus zum Eismeer " . Für eine heitere Stimmung
sorgten eine Reihe humoristischer Vorstellungen , sodaß
die Besucher von dem vielseitig Gebotenen befriedigt
waren . — Für morgen , Mittwoch abend steht den Be¬
wohnern von hier und Umgegend wiederum ein seltener
Kunstgenuß in Aussicht , denn der weltberühmte Zauber¬
künstler Bellachini wird Hierselbst ein einmaliges Gast¬
spiel auf dem Gebiete der Magie geben.

— Ein Ereignis . - Bellachini kommt ! Wer
kennt ihn nicht, den großen Zauberkünstler und Hexen¬
meister Bellachini ? Ueberall da , wo er hinkommt , hat
er volle Häuser . Auch unserem Ort wird er einen
Besuch abstatten , um uns seine große Fingerfertigkeit
zu zeigen . Er hat sich zu einem Gastspiel für morgen,
Mittwoch angemeldet . Es findet im Saale ..Zur Post"
statt . Nach den Berichten aus einer Reihe von Städten,
Kurorten , wie Kissingen , Baden -Baden , Wildbad usw.
bietet Bellachini Vorzügliches auf dem Gebiete der
Zauberei , Magie und des sogen . Spiritismus . Bella¬
chini sind von vielen Fürstlichkeiten , u a . auch vom
Großherzog von Hessen, anerkennende Zeugnisse erteilt
worden . Sn Darmstadt ist Bellachini mit großem Er¬
folg im Kaisersaale aufgetreten . Ohne Zweifel wird
auch hier dem Gastspiel Vellachinis allgemeines Inte¬
resse entgegengebracht werden , wozu die Eintrittspreise
im Verhältnis zu dem Gebotenen sehr mäßig sind.
(Siehe Inserat ).

- In der gestrigen Schwurgerichtsverhandlung zu
Limburg erhielt der Gustav Imhäuser von Langenbach,
P . K ., welcher bereits im vergangenen Jahre wegen
mehreren schweren Vergehen mit 2ftz Jahren Zuchthaus
bestraft worden war , wegen versuchten Sittlichkeitsver¬
brechen auf dem Wege von Marienberg nach Langen¬
bach eine weitere Jusatzstrafe von 2 Jahren Zuchthaus
und 3 Jahren Ehrverlust . Imhäuser wird demnächst
auch noch bei der Strafkammer zu Neuwied wegen
Jagdvergehen und Wilddieberei abgeurteilt werden.

- Nach dem ersten Fahrplanentwurf vom 1. März
der König !. Eisenbahn -Direktion Frankfurt a . M . werden
vom 1. Mai ab u . a . neue Personenzüge eingelegt und
zwar : Altenkirchen ab morgens 513, Westerburg an 628.
Ferner wird der morgens 4?" von Hachenburg ab und
um 5°* in Altenkirchen ankommende Zug , welcher z. gt.
nur an Werktagen nach Sonn - und Feiertagen ver¬
kehrte , vom 1. Mai ab täglich gefahren . Der Mon¬
tagszug ab Altenkirchen 418, Hachenburg an 4" und
Hachenburg ab Pft Westerburg an 53‘ fallen weg , denn
dieselben sind infolge Einlegung des neuen Zuges zwischen
Altenkirchen und Westerburg entbehrlich geworden.

- Wie uns die Handwerkskammer zu Wiesbaden
mitteilt , finden die Frühjahrsgesellenprüfungen für Mau¬
rer , Zimmerer , Tüncher vom 1. - 15 . Mai , für alle
übrigen Handwerker vom 15 . März bis 15 . April statt.
Die Anmeldungen haben zu erfolgen bei den Herren
Vorsitzenden der zuständigen Prüfungsausschüsse und
zwar für Maurer , Zimmerer und Tüncher im Laufe
des Monats April , für alle übrigen Handwerker in der
Zeit vom 1 März bis 1. April . Zu diesen Prüfungen
werden zugelassen für Maurer , Zimmerer und Tüncher
diejenigen Lehrlinge , welche bis zum 1 Juni 1914 und
für die übrigen Handwerker diejenigen Lehrlinge , welche
bis zum 1. Mai 1914 ihre Lehrzeit beendet . Bei der
Anmeldung ist auch der Lehrvertrag mit einzureichen.
Im 8 131c der Gewerbeordnung ist in der Fassung
vom 30 . Mai 1908 bestimmt : „Der Lehrling soll sich
nach Ablauf der Lehrzeit der Gesellenprüfung unter¬
ziehen . Die Innungen und der Lehrherr sollen ihn
dazu anhalten " . Die Innungen , Lehrherren und Lehr¬
linge werden auf diese Bestimmung aufmerksam ge¬
macht mit dem Bemerken , daß ein Verstoß hiergegen
Strafe bzw . andere empfindliche Nachteile zur Folge
haben wird . Die Gesellenprüfungsgebühr beträgt 6
Mk und ist bestellgeldsrei vor der Prüfung an die Hand¬
werkskammer einzuzahlen Die Zahlung kann auch
an die Agenturen der Nassauischen Landesbank auf
Konto der Handwerkskammer Nr . 1017 , oder bei den
Postanstalten auf Postscheckkonto der Nassauischen Lan¬
desbank Nr . 600 <Postscheckamt Frankfurt a . M .) ein¬
gezahlt werden . Im letzteren Falle wird das Porto
erspart und ist nur eine Postgebühr von 5 Pfg . mit-
einzuzahlen.

— Der Vorstand des Mittelrheinischen Pferdezucht¬
vereins Wiesbaden , der seine Tätigkeit auf den ganzen
Regierungsbezirk erstreckt , hat .neuerdings an seine Mit¬
glieder ein Schreiben gerichtet , in dem er im Interesse
der Förderung • der heimischen Pferdezucht die Not¬
wendigkeit betont , daß die Pferdezüchter mehr wie bis¬
her die Pferdeaufzucht betreiben , d . h . ihre Fohlen
nicht bereits einige Monate nach der Geburt veräußern,
sondern mindestens 2 - 3 Jahre aufziehen und sie erst
dann absetzen . Zu diesem Zwecke wird die Nutzbar¬
machung vorhandener und die Schaffung neuer Weiden
(Fettweiden ) für den durchgängigen Weidebetrieb in
erster Linie als nötig bezeichnet . Die erforderlichen
Geldmittel will der Verein , soweit sein eigener Weide¬
betrieb in Betracht kommt , durch freiwillige Beiträge
seiner Mitglieder und Werbung neuer Mitglieder auf¬
bringen - Pferdezüchtern , Pferdefreunden und Gönnern
der heimischen Pferdezucht , die dem Verein noch fern¬
stehen , sich aber für seine Bestrebungen interessieren , er¬
halten auf Wunsch von dem Vereinsschriftführer , Kreis¬
tierarzt Wenzel zu Limburg a . L. das oben bezeichnete
Rundschreiben gerne zugeschickt.

Husaren -Regiment König Humbert von Italien ( I.
Kurhess .) Nr . 13 in Diedenhosen a . d. Mose ! stellt zum
Herbst dieses Jahres noch Handwerker als dreijährig
Freiwillige ein . - Bevorzugt werden Sattler , Schuh¬
macher , Schneider , Schmiede usw . - Meldungen unter

Beifügung ein Meldescheines sind baldigst an das Re¬
giments -Geschäftszimmer zu richten.

Stein -Neukirch, 9 . März . (Waidmannsheil ) . Herr
Gastwirt Heinrich Menk hatte das Glück , am Sonntag
in hiesiger Gemarkung die erste Schnepfe zu erlegen.

Westerburg , 5 . März . Die Gräfin Maria zu
Leiningen -Westerburg -Mt -Leiningen in Ilbenstadt (Ober¬
hessen) wurde von der Königin von Bagern zur Ehren-
dame des Theresien -Ordens ernannt.

Herdorf , 3 . März . Herr Kommerzienrat Schneider,
Direktor der Friedrichshütte , hat aus Anlaß seiner am
Sonntag begangenen silbernen Hochzeit je 5000 Mark
der Unterstützungskasse des Kriegervereins und zum
Ausbau des evangel . Gemeindehauses gestiftet . Außer¬
dem erhielten verschiedene Arme Unterstützungen.

Wiesbaden , 3 . März . Bei einer militärischen
Uebung des hiesigen Infanterie -Regiments am Wald¬
bahnhof ,,Eiserne Hand " fanden Soldaten die Uniformen
zweier Deserteure des Regiments ; es handelt sich um
Füsiliere der 2 . resp . 8 . Kompagnie . Die Leute ent¬
kamen während des vorjährigen Manövers aus dem
Arrestlokal und sind seitdem verschwunden . Sie haben
an der „ Eisernen Hand " demnach sich umgekleidet und
die Uniformen zurückgelassen.

In Heideshcim schoß Sonntag Nachmittag der
Eisenbahntechniker Damm seinen Vater , den Stations¬
vorsteher , in dem Augenblick nieder , als er einen Zug
abfertigte . Der Täter wurde verhaftet . Der Vater ist
sehr ' schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Würzburg , 5. März . Der Bürgermeister Rein¬
wald aus Bad Brückenan ist unter Hinterlassung einer
großen Schuldenmasse plötzlich verschwunden . An den
Schulden ist die Gemeinde mit 120 000 Mark beteiligt.

Geisenheim , 4 . März . Am 1. März war der Ter¬
min für die Bewerbung um den hiesigen Bürgermeister¬
posten abgelausen . Bis dahin hatten sich nicht weniger
als 220 Bewerber gemeldet.

I » Solingen wurden die Waffenarbeiter ausge¬
sperrt . Etwa 900 Mann sind dadurch arbeitslos.

Kassel, 5 . März . Der Kommunallandttag für Kur¬
hessen beschloß gegen die Stimmen einer Anzahl von
Vertretern des Handels und der Industrie , die Errich¬
tung einer öffentlichen hessischen Lebensversicherungs¬
anstalt für 1915 in Aussicht zu nehmen.

Berlin . 28 . Febr . Das Iahresergebnis der land¬
wirtschaftlichen Zeniral -Darlehnskasse für Deutschland
(Raiffeisenbank ) für 1913 setzt die Verwaltungsorgane
in die Lage , der Generalversammlung außer einer
starken Speisung des Reservefonds , der hierdurch 1
Million Mark übersteigen wird , die Verteilung der
höchstzulässigen Dividende (4 % ) vorzuschlagen . Da¬
neben ist auch im abgelaufenen Jahre — zum dritten
Male - für die an der Gebühreneinzahlung von Mk.
750 - beteiligten Genossenschaften die Iahresrückstellung
von je 50 Mark vorgenommen worden.

Mrseritz , 3 . März . Die Staatsanwaltschaft hat
gegen das Urteil im Prozeß gegen den Grafen Miel-
zynski Revision eingelegt.

• Bremerhaven , 4 . März . Der Dampfer „ Stadt
Norden " ist heute Nacht bei Norderney mit einer großen
Mehlladung gesunken . Die gesamte Mannschaft ist
unter schwierigen Umständen durch das Norderneyer
Rettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger nach Norderney verbracht worden , wo
alle Personen völlig erschöpft und teils erkrankt dar¬
niederliegen . Der Dampfer und die Ladung sind ver¬
loren . Die Strandung erfolgte gegenüber der weißen
Düne . Das Schiff war von Hamburg nach Papenburg
bestimmt.

Innsbruck , 5 . März . Auf dem Weg zur Payrhütte
in der Ortlergruppe ist gestern abend eine aus zwanzig
Mann bestehende militärische Skiabteilung des dritten
Landesschützenbataillons in eine Schneelawine geraten,
ein Offizier und vier Mann wurden gerettet , die übri¬
gen fünfzehn , darunter zwei Offiziere und zwei Fähn¬
riche sind tot . Die Leichen wurden bisher nur zum
Teil geborgen.

Odessa, 9 . März . Die Ortschaft Repjewska im
Gouvernement Pensa ist durch Großfeuer gänzlich zer¬
stört worden . Drei Frauen und fünf Kinder kamen
in den Flammen um.

Ein Technikum in Deutsch-Oftafrika. Die zweite
Allgemeine Deutsch - Ostafrikanische Landesausstellung,
die vom 15. - 30 . August in Dar -es -Salaam stattfindet,
wird durch zwei Akte besonders ausgezeichnet sein.
Einmal wird die neue 1240 Kilometer lange Eisenbahn
von Dar -es -Salaam bis zum Tanganjika -See eingeweiht
werden . Zum andern findet aus Anlaß der Ausstellung
die Einweihung einer Maschinistenschule für Farbige
in dem Ausstellungsort statt . Das Bedürfnis nach einer
technischen Lehranstalt im Lande ist ein schöner Beweis
für die Fortschritte , die deutscher Unternehmungsgeist
in unserem ostafrikanischen Schutzgebiete gemacht hat.

Tic Rickcrt-Stiftung zur Unterstützung von Volks-
bibliotlickeii in unbemittelten Gemeinden , die vom Vor¬
stande der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung
verwaltet wird , hat im Jahre 1913 wiederum 5462
Bücher zum Ladenpreise von 9554 .25 Mk . an 286
Bibliotheken unentgeltlich abgegeben . Die Stiftung
wurde aus allen Teilen des Reiches in Anspruch ge¬
nommen , konnte aber ihrer geringen Mittel wegen nicht
sämtliche Gesuche berücksichtigen . Seit dem Jahre 1908
gab die Stiftung an 2823 Bibliotheken 41 504 Bände
ab . Für das Jahr 1914 stehen 135 Bücher in 100-
200 Exemplaren zur Verfügung . Die Stiftung gibt
diese Bücher an wenig bemittelte Volksbüchereien , die
Mitglieder der Gesellschaft für Verbreitung von Volks¬
bildung sind, unentgeltlich , gegen Entschädigung der
Einbände , ab . 'Nähere Auskunft erteilt die Geschäfts¬

stelle der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung'
Berlin NW , Lüneburgerstraße 21.

Passend . „Wie lebt unser erster Liebhaber in seiner
Ehe ?" - „Berufsgemäß : er macht ihr Vorstellungen^
sie ihm Szenen ."

Gcvan kenspI itter.
Die Liebe ist der Hauptschlüssel , der alles beim

Menschen aufschließt.

Markt- »ild fnknprcifc
zu Kachenburg im Monat Februar.

Mark Pfg.
Erbsen (gelbe ) z. Kochen , höchster Preis

im Kleinhandel per 100 Klgr. 40 —
„ niedrigster Preis „ // „ 30 —

Speisebohnen (weiße ) höchst. Preis „ „ 44 —

„ niedrigster Preis „ „ „ 32 —

Linsen , höchster Preis v tt tt 50 —

„ niedrigster Preis „ „ " 40 —
Eßkartoffeln „ // „ 4 50
Heu (neues ) . n „ n 4 50
Richtstroh per 100 Klgr. 4 —
Eßbutter , per 1 Kilogr. 2 80
Eier (1 Schock — 60 Stück) 6 00
Vollmilch , per Liter — 20

In der ersten Hälfte des Monats
Rindfleisch , I. Qualität , per 1 Kilogr. 1 90

„ II . „ „ ff „ 1 70
Kalbfleisch „ f> 1 60
Hammelfleisch per 1 Kilogr. 1 80
Schweinefleisch „ „ „ 1 80
Inl . ger . roher Schinken im ganzen , per 1 Klgr. 2 60

„ „ Schweinespeck tt „ „ 2 20
Schweineschmalz , inländisches n ff u 2 20

„ ausländisches n ff „ 1 60

Umsonst quälen sich zahlreiche Landwirte mit dem
Anbau der viel Arbeit und Kosten verursachenden Hack¬
früchte , weil sie versäumen , rechtzeitig an eine kräftige
Thomasmehldüngung zu denken . Stallmist allein tut 's
nicht ; denn der ist viel zu phosphorsäurearm , um da¬
mit Höchsterträge zu erzielen . Durch Verstärkung der
Thomasmehldüngung auf einem Teil eines schon an
und für sich kräftig mit Thomasmehl , Kainit und Chili¬
salpeter gedüngten Kartoffelfeldes auf magerem Lehm¬
boden erntete Herr Gutsbesitzer Braune in Königs¬
hofen 2100 k§ Kartoffeln im Werte von 84 Mark
mehr als auf dem übrigen Teil des Feldes , der sonst
die gleiche Düngung , aber weniger Thomasmehl er¬
halten hatte . Die Verstärkung der Düngung um 600
kg  Thomasmehl pro Hektar hatte 30 Mark Mehr¬
kosten verursacht : diese verzinsten sich also mit 180 % •

Haben nufere Stadtkinder eilt Vaterhaus ? Nein,
nur wenige , und die Mietwohnung läßt diesen Be¬
griff , an den sich so unschätzbare Erinnerungen unserer
Großeltern noch knüpfen , immer mehr verschwinden.

Gewiß weiß man gerade noch den Wert des
Elternhauses , eines Vaterhauses zu schätzen oder lernt
es , wenn man die Verwandten auf dem Lande besucht
oder die Ferien im ländlichen Einfamilienhause verlebt,
wo die Kinder sich im Garten tummeln und rote
Wangen bekommen , die Hausfrau ihr Gemüse und
und Obst selbst zieht , der Hausherr seine Rosen , und
Hühner und Tauben aus dem Hofe flattern . Darum
streben wir nach Wohnungsreform , nach dem Eigen¬
heim auf eigeüer Scholle , suchen dem Mietshause mit
seinen ethischen Nachteilen zu entfliehen . Professor
O . Schwindrazheim , einer unserer besten volkstüm¬
lichen Schriftsteller erzählt uns die Leiden und späteren
Freuden einer Familie , die sich aus der oft gewechselten
Mietsetage wieder hinaus ins Eigenheim flüchten in
„Das Vaterhaus " . Wie Suchers zu einem Vaterhaus
kamen . Den Eltern im Mietshause wieder erzählt,
wie man heule noch ohne große Mittel leicht zu einem
idyllischen eigenen Hause mit ertragreichem Garten
kommt . 64 Seiten , 60 Abbildungen . Preis 1 Mark
(Porto 10 Pfg .) Westdeutsche Derlagsgesellschaft m.
b . H ., Wiesbaden 35.

Beim Lesen dieses Jedermann zu empfehlenden
billigen Büchlein wird uns so recht zum Bewußtsein
gebracht , wie notwendig es erscheint , daß sich Regier¬
ungen und Gemeinden noch mehr mit der Wohnungs¬
reform beschäftigen und daß mehr Familien , die es er¬
möglichen können , in den Eigenhauskolonien der Vor¬
orte , in unseren Gartenstädten wohnen sollten . Und
es ist allen möglich , wenn sie sich nach ihrer Decke
strecken, das lehrt uns dieses Buch.



Realschule in Hachenburg.
Das neue Schuljahr beginnt am 1. April . Die Aufnahme¬

prüfung findet am 31 . März , nachmittags 2 Uhr statt . Ausge¬
nommen werden Knaben und Mädchen , die das zehnte Lebensjahr
vollendet haben . Auf auswärtige Schüler wird jede mögliche Rück¬
sicht genommen . Anmeldungen erbittet der Unterzeichnete , der
auch zu jeder näheren Auskunft bereit ist.

Arah , Rektor.

Kohverkcruf.
Gbertörslerei Driedorf

verkauft Mittwoch , dnn 18 . März 1914 , vorm , von 11
Uhr an bei Wirt Neuser in Roth aus Schutzbezirk Gunters¬
dorf etwa : Diftr . 41 , 42 , 43 (Alteschlag)
Buche: 16 rin Nutzscheit, 275 Scheit, 78 Knüppel, 28 Hdt.
Wellen. Erle : 1 Knüppel, 4 Hdt. Wellen. Diftr. 45a, 46a,
46c (Dickeschlag) Eiche: 1 rm Nutzscheit (2 m lg.), 1 Scheit,
6 Knüppel. Buche: 69 rm Nutzschelt, 309 L>cheit, 191
Knüppel, 26 Hdt. Wellen. Totalität : 9 Buchsch., 8 Buchkn.,
2 Nasch., 1 Nakn., (Ra . 2 m lg.).

Brrrinsbanh Hachenburg
e. S . m. u. D.

Wir berechnen seit 1. Januar a. c.

auf Vorschüsse . Apotheken und Sütersteiggelcler
bei Beträgen unter Mk. 2000 .— . . 5 %
bei Beträgen über Mk. 2000 .— . 5 l/n°lo

auf Konto - Korrent - Schulü . . . . . . 5Y <>
Eine weitere Ermäßigung des Zinsfußes ab 1. Juli 1914 ist in Aussicht genommen.
Unsere Zinsvergütungen bleiben nach wie vor

auf Spclrkcrssen - Suthcrben . . . . . . 4 \
auf ^ nlehen --6cheine mit jährlicher Kündigung . . . 4 ' 4°o

Täglich verfügbare KOtltO - Korrund  Scf ) CdkCJUt=
l) aben verzinsen sich mit . « . ♦ ♦

-ll 0♦ * * 0 2 0

Cichenstammholz-Versteigernng. Norddeutsche Saaikartolleln,
frühe und späte, sowie

Holzversteigerung.
Im Wege des schriftlichen Angebots sollen im hiesigen Ge¬

meindewald , Distrikt 6 und 7 und 8 und 9 Höhe und Höherhahn

58,76 Festmeter Fichtenstämme
verkauft werden.

Die Angebote sind schriftlich pro Festmeter verschlossen mit
der Aufschrift „Angebot aus Nutzholz " und mit der Erklärung , sich
den Derkaufsbedingungen zu unterwerfen , bis zum

2ü. Minii>. Zs., mittags2 Uhr
bei dem Unterzeichneten Bürgermeister einzureichen . Die Genehmi¬
gung bleibt Vorbehalten.

Die Herren Bürgermeister werden um gefällige ortsübliche
Bekanntmachung ersucht.

Zinhain , den 8. März 1914.
Der Bürgernieister : Eeis.

Kolzversteigerung.
Reitsg, den 18. März, pormittags io Uhr

anfangend , werden im hiesigen Gemeindewald , Distr . Eichenbehang
und Ziest

52 Eichenstämme zu 28,55 Festmeter
meistbietend versteigert . Anfang im Distrikt Eichenbehang.

SMStng. den 14. März, wmnittags 10 Uhr

Mnntng, den 10. Märzd. 3s., »oriniMs 10 Uhr
anfangend , werden im hiesigen Gemeindewald , Distr . Behängelchen

47,30 Festmeter ^ -Stämme l . u . II. Klasse
71,50 „ B= „ 11. u . 111. „
31,00 „ 8 - „ IV . u . V. „

versteigert.
Die Herren Bürgermeister werden um gefl . ortsübliche Be¬

kanntmachung ersucht.
Oberhattert , den6. März 1914.

Bierbrauer , Bürgermeister.

Tapeten -N anheitem
— Linoleum — Teppiche — Uorieger —

Tischlinoleum
Farben , Lacke , Pinsel nsw. empfiehlt

Ernst Mülle 3 Marienberg-.

Im Saale Gasthof „Zur Post “, Marienber^
Mittwoch , den 11. März

Einmaliges Gastspiel
des bekannten und einzig ältesten ZauberkünstlersBellacliini

anfangend , werden im Distrikt Fichtenstück und in dem mit Böls¬
berg gemeinschaftlichen Walddistrikt Höhn

33 Fichtenstämme zu 9 Festmeter
400 Fichtenstangen I ., II ., III ., IV . u V.

Klasse zu 22 Festmeter
meistbietend versteigert . Anfang im Distrikt Fichtenstück.

Die Herren Bürgermeister werden um gefällige ortsübliche
Bekanntmachung ersucht.

Stangenrod , den 9. März 1914.
Schürg , Bürgermeister.

Kolzversteigerung.
Freiing, den io. d. Mtr., »nrmttngs 01- Uhr

anfangend , werden im hiesigen Gemeindewald , Distrikten Kopf,
Mauershardt und Winkel

89 Eichen-Stämme zu 34,30 Festmeter
3 Buchen- „ „ 2,14 „
5 Taunenstaugen 1., 40 11., 110 111., 110 IV.,

30 V. Klaffe
72 Raummeter Eichen- u. Buchen-Breunholz

6420 Eichen- und Buchen-Wellen
öffentlich meistbietend versteigert. Der Anfang ist im Distr. Kopf.

Die Herren Bürgermeister des Kreises werden um gefl . orts¬
übliche Bekanntmachung ersucht.

Marzhausen , den 6. März 1914.
Schneider , Bürgermeister.

Für

KsnsirmMi mb  Erstkmmllilillllten
empfehlen sehr preiswert

scbwarze , farbige und weisse
Kleiderstoffe

sowie einen großen Posten

Ronfirmanden-Knzüge
zu sehr billigen Preisen.

H. Zmkmerer, Hachenburg,
Mitglied des üerbandes iheinisch-weittälischer lUanufakturiftcn.

Neue , fast ans Unmögliche grenzende Vorführungen (der
modernen und indischen Magie, Enthüllungen über die

neuesten Tricks der sogenannten Spiritisten usw.
Kawscnolliiiiug T ' li  TJlir . Anlang ; 8 ' /j 1 lu ’-
Billets im Vorverkauf Gasthof „Zur Post“ I . Platz 80 Pfg .,
II. Platz 40 Pfg. An der Abendkasse : I. Platz 1 Mk., II. Platz

50 Pfg., III. Platz 30 Pfg.

Achtung 1!
Zwecks Gründung einer Bereinigung werden die

Schreinermeister von Erbach und Umgegend
auf Sonntag , den \5. März , nachmittags o Uhr
bei Herrn Gastwirt Larl wisser in Erbach zu einer
Versammlung höfl. eingeladen.

Ser Emderoser.
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Hugo Backhaus, Hachenburgg
llhre»- md Gsldwarechmdlmig

empfiehlt:
fl Herren -Uhren in allen Preislagen von 3 Mk . an
w bis zu den feinsten Präzisions -Uhren.

Goldene Damen -tlhren von. 28 Mk . an.
Echt silberne Damsn -tlhren von 10 Mk . an.
Billigere Damen -Uhren von . . 4 Mk . an.

0 Regulateure mit Schlagwerk von 15 Mk. NN.
0 Weck -Uhren von. 2.50 Mk . an.
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Fugenlose goldene Trauringe sind in jeder Größe zu 0
äußerst billigen Preisen auf Lager . X

T Dumen -- UlIU IIJCltCll = UlUlKCllCII , HUiiyw, juitoujui , a
0 Colliers, ©brriitge, Armbänder, /iDansebettenhnöpteV
0 in jeder Preislage . 0
0 Ebenso: lElehtriscbe Uascben=3Lampeit, Jßatterieuu. 0
ö Virnen , Tasebenkeuerzeuge . Brillen , Varoineter , Q

Cermometer und jfelöstecber . ■- •= " -  Q
Sb Reparaturen prompt und billig . *3 * Q

äußerst billigen Preisen aus Lage

Großes Lager in (6oldtvaren als:
und Derren - Illbrketten . Mnge , Vroseben,

hiesige SpeisekarloHel,
ferner sämtliche

Dünger - und Futtermittel
unter Gehaltsgarantie , offeriert
in besten Qualitäten zum billigsten
Tagespreis

Hermann Feix, Limburga. d. L.
Telefon 297.

prima Mainzer
Handkäse«La
per Kiste 100 Stück zu Mk. 2.50

Gaucrnkäsc
per Kiste 60 Stück zu Mk. 2.80

empfiehlt
Gustav Weber , Erbach.

Mädchen
für die Waschküche zum 1. April,
1. Mai und 1. Juni gesucht . An¬
fangslohn 340 Mk . jährlich,
steigend bis 500 Mk . Daneben
freie Station und freie Dienst¬
kleidung . Nach 6 Jahren 300
Mk . Prämie . Jährlich 14 Tage
Urlaub . Kräft . Personen , (solche,
die im Bügeln bewandert sind,
werden bevorzugt ) wollen Be¬
werbung mit selbstgeschriebenem
Lebenslauf u . Zeugnisabschriften
an die Direktion der Landes-
Heil - u . Pflegeanstalt Herborn

(Nassau ) richten

Wanderer-
Fabrräder.

Für Marienberg und Umgegend
tüchtiger

Vertreter
gesucht . Näheres bei

Richard Käss , Dreifelden,
Post Freilingen , Telephon Nr . 8

Amt Freilingen.
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Sdnilwaren
aller Art

kaufen Sie gut und billig bei

August Schwarz
Marien lierg
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(viniflC gute !hui teile

Pianosu. Harmoniums
äußerst billig abzugeben.

Herrn Kring
Struthütten b. Herdorf
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